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Mitteilung  

 

Integrationslehrpersonen ohne Spezialisierung 

Ansuchen für die Bescheinigung zur Gewährung des Vorranges bei der Vergabe von 

befristeten Aufträgen bzw. als Nachweis bei Verwendung  

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 

sehr geehrter Herr Direktor, 

mit Mitteilung des Schulamtsleiters vom 11. Juni 2008 und vom 28. August 2008 wurden die 

Bedingungen bei Verwendung als Integrationslehrperson ohne Spezialisierungstitel bzw. für die 

Gewährung des Vorranges bei Erteilung eines befristeten Auftrages für den Integrationsunterricht 

erläutert. 

Um in den Ansuchen für Verwendung als Integrationslehrperson ohne Spezialisierungstitel oder für 

die Eintragung in die Landes- und Schulranglisten den Vorrang geltend machen zu können, 

benötigen die Lehrpersonen eine Bescheinigung über den Besitz des Vorrangtitels. Diese 

Bescheinigung stellt die Dienststelle für Unterstützung und Beratung aus. 

Zu diesem Zweck ist von den Schulführungskräften bis spätestens 9. April 2009 mittels 

beigelegtem Formular per Fax (0471 417669) ein Antrag an die Dienststelle für Unterstützung und 

Beratung zu richten. 

Es ist nicht mehr notwendig, Einzelbescheinigungen über die besuchten Fortbildungen beizulegen, es 

genügt die Auflistung der Titel der Weiterbildungen mit Angabe der Stunden, die durch die 

Unterschrift der Schulführungskraft bestätigt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Modul »Integrationspädagogik« im Rahmen des 

Laureatsstudienganges Bildungswissenschaften für den Primarbereich und im Rahmen der 

Spezialisierungsschule für den Sekundarschulunterricht an der bildungswissenschaftlichen Fakultät 
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der Freien Universität Bozen der verpflichtenden Fortbildung in dem Jahr, in dem es absolviert 

wurde, gleichgestellt ist. Integrationslehrpersonen, die das Modul im Schuljahr 2008/2009 absolviert 

haben, sind gebeten, dem Ansuchen einen Nachweis über die Teilnahme beizulegen. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Michaela Steiner (Tel. 0471 417664) gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter 

i. A. Dr. Rosa Anna Ferdigg | Inspektorin 

 

Anlage 

 

 


